
 
 
 
 
 
LIEFERBEDINGUNGEN 
Die unterstehenden Bezeichnungen gelten für alle Lieferungen wenn keine andere schriftliche Vereinbarung vorliegen. 
Spezielle Bezeichnungen Käuferseits, im Auftrag des Käufers spezifiziert,  binden nicht auf uns, es sei denn, daß wir unsere 
schriftliche Zustimmung gegeben haben. 
 
ANGEBOTE 
Angebote gelten für 30 Tage nach dem Angebot und wird unverbindlich gegeben und Zwischenverkauf vorbehalten. Die 
angegebene Preise sind exklusiv Mehrwertsteuer und eventuelle andere Unkosten. 
 
AUFTRÄGE 
Jeder Auftrag wird unter Vorbehalt von Streik, Aussperrung, Krieg, Kriegsführung und andere Schäden höherer Gewalt 
gemerkt. Der Kauf ist abgeschlossen, wenn DALMATIC den Auftrag bestätigt hat, entweder durch Versand von der 
Auftragsbestätigung oder der Rechnung. Wir behalten uns vor, einen angegebener Preis in der Auftragsbestätigung zu ändern, 
falls Änderungen im Wechselkurs, Zollsätze, Steuern, Beförderungskosten eintreten und/oder Preisänderungen von unserem 
Lieferanten sowie eine Erhöhung von den geltenden Arbeitseinkommen, Sachkosten und ähnlich, sowie Vorbehalt von 
Änderungen der Handelsbedingungen gemacht werden. Diese Angelegenheit betrifft auch laufende Lieferungen hinsichtlich 
dem Teil der Anlieferung, die auf dem Zeitpunkt eine eventuelle Lieferung  noch nicht geliefert worden.    
 
LIEFERUNG, VERSAND 
Unsere Lieferbedingungen sind ab unserer Adresse in LYSTRUP 
Der Versand ist auf Rechnung und Risiko des Käufers. Falls wir nicht im Schreiben Anweisungen empfangen haben, nehmen 
wir das Transportmittel unserer Wahl. 
 
ZAHLUNG 
Unsere Zahlungsbedingungen sind 30 Tage netto. Zahlung nach dem Verfalltag wird vgl. das Zinsgesetz § 5 aufgeladen. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, das Zahlung wegen der möglichen Gegenforderung zurückzuhalten, die nicht von uns genehmigt 
wird. 
 
BEANSTANDUNGEN 
Beanstandungen, die nicht in unseren Garantieverpflichtungen eingeschlossen sind, muß innerhalb 8 Tage nach dem Empfang 
auftreten. Waren, die bereits geliefert sind, sollen durch vorherige Vereinbarung nur zurückgegangen werden und nur zu einem 
fakturierten Preis minus 15 % des Rechnungsbetrags und an unserer Adresse geliefert, frachtfrei. 
Spezielle hergestellte Waren oder bestellte Waren werden nicht zurückgenommen. Die Rückwaren muß einen Lieferschein 
begleitet haben, der auf die eingegangene Vereinbarung hinweist, sowie Rechnungsnummer und -Datum, alternativ unsere 
Lieferscheinnummer und Datum, angeführt werden muß. 
 
GARANTIE 
Unsere Garantieperiode gilt für 1 Jahr, nachdem die Waren benutzt sind – jedoch 15 Monate nach der Anlieferung. Wir sind 
verpflichtet Mängel zu beheben, die durch Konstruktionsfehler, Herstellungsfehler oder Materialfehler verursacht wurden. Die 
Beseitigung ist in diesem Fall auf Rechnung des Verkäufers. Die Garantie wird zurückgenommen, wenn die Waren falscher 
Montage ausgesetzt sind, unzulänglich Wartung, natürliche Abnutzung, ungeeignetes Schmiermittel, falsche Wahl der 
Bestandteile, falsche Behandlung, oder andere Ursache aus unserem Einfluss heraus. 
Die Transport- und Versicherungskosten, die in Zusammenhang mit der Ausbesserung oder Ersatzlieferung aufgetaucht sind, 
hierunter eventuelle Reisenkosten, Aufenthaltskosten, etc. -   sowie mögliche Unkosten in Zusammenhang mit den Abbauen 
und der Montage ist auf Rechnung des Käufers. Defekte Waren werden zu unserer Adresse in Lystrup auf Rechnung des 
Käufers zurückgebracht. Die Obenerwähnten Lieferbedingungen hinsichtlich der Lieferfrist und der Verantwortlichkeit gelten für 
Strukturelle Reparaturen und Ersatzteile.  
 
SCHIEDSKLAUSEL 
Alle Widerspruche die aus den Vereinbarungen entsteht, die an der Zustimmung unseres Angebots oder am Empfang unserer 
Auftrag Bestätigung eingetragen sind, werden durch Schiedsspruch in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Schiedsrichter 
vereinbart, die durch das Gericht von Aarhus ernannt werden. 
 
SONDERBEZEICHNUNGEN  
Wo die Obenerwähnten Lieferbedingungen nicht anwendbar sind, beziehen wir uns auf „die gewöhnlichen, Lieferbedingungen 
hinsichtlich der Versorgungsmaterialien Maschinerie und anderer mechanischer und elektrischer Ausrüstung NLM 94“. 
(Diese Bedingungen sind nicht in deutsch publiziert).  
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